
STADT NAUMBURG (Saale)

Vorlagen-Nr.: 133/22
Teilnahme:

intern:
Frau Töpfer
Herr Theilemann
Frau Roth

Vorlagentyp: Entscheidung extern:

Einreicher: Oberbürgermeister

Prüfung:
   Barrierefreiheit

TOP:
   Gleichstellung
   Finanzen

Eingang am: 21.12.2022

Version 1    öffentlich    nicht öffentlich

Beratungsfolge:
Gremium Datum TOP Liste Art* Ergebnis

Sozial- und Kulturausschuss 17.01.2023 5. A V

Hauptausschuss 18.01.2023 7. A V

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 24.01.2023 8. A V

Gemeinderat 25.01.2023 14. B B
Art* I=Information V=Vorberatung A=Anhörung B=Beschlussfassung

Betreff:
Neubewertung Festbeiträge Kirschfest  

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die vorgeschlagenen Festbeiträge für das Kirschfest 2023
(Tagesbändchen: 7,00 Euro, 5-Tagesbändchen: 15,00 Euro) zu beschließen.

 

Finanzielle Auswirkung:

nein ja, in folg. Höhe: Mehreinnahmen 4.905,53 EUR

Deckungsvorschlag: Haushaltsplan  :

über-/außerplanmäßig

Buchungsstelle: 28.11.00.01 44610104
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Begründung:

Die Stadt  Naumburg  (Saale)  betreibt  auf  Grundlage des § 12 der  Marktordnung jährlich das
Kirschfest von  Donnerstag  bis  Montag  am  letzten  Wochenende  im  Juni.  Der  Stadt  werden
dadurch erhebliche  Kosten  verursacht,  welche  teilweise  durch  die  Eintrittsgebühren  zum
Festplatz und  Hussitenlager  refinanziert  werden.  Die  letzte  Anpassung  der  Eintrittsgelder
erfolgte im Jahr 2014 zum Kirschfest 2015.

Durch die  Gesetzesänderung  im  Steueränderungsgesetz  2015  vom  02.11.2015  wurden  die
Regelungen zur  Unternehmereigenschaft  von  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechts
neu gefasst.  Der  Gesetzgeber  stellt  damit  die  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts
einem Unternehmer  gleich.  Demzufolge  ist  die  Stadt  Naumburg  (Saale)  ab  dem 01.01.2023
umsatzsteuerpflichtig gem.  §  1  Absatz  1  Nr.  1  in  Verbindung  mit  §  2b  UStG.  Vor  diesem
Hintergrund sind  die  Festbeiträge  für  den  Eintritt  zum  Kirschfest  erstmalig  im  Jahr  2023
umsatzsteuerpflichtig.

Der Festbeitrag  für  ein  Tagesbändchen  beträgt  Netto  6,00  , zuzüglich  19%  Umsatzsteuer
(aktueller Steuersatz)  1,14  , ergibt  Brutto  7,14 . Der  Festbeitrag  für  das  5-Tagesbändchen
beträgt Netto  12,00  , zuzüglich  19%  Umsatzsteuer  (aktueller  Steuersatz)  2,28  , ergibt
Brutto 14,28  . Ab  dem  01.01.2023  sind  die  Nettobeträge  die  Einnahmen  der  Stadt
Naumburg (Saale) und die Umsatzsteuer ist an das Finanzamt Naumburg abzuführen.

Die Stadtverwaltung  möchte  für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  jedoch  keine  centgenauen
Beträge festlegen,  deshalb  ist  eine  sinnvolle  Angleichung  der  Festbeiträge  zu  favorisieren.
Das würden für das Tagesbändchen 7,00  und für das 5-Tagesbändchen 15,00  sein. Die
Erhöhung von  14,28   auf  15,00   ist  durch  die  erheblichen  Kostenerhöhungen,  wie  unten
aufgeführt, durchaus  vertretbar.  Im  Gegenzug  verringert  die  Stadt  den  Festbeitrag  für  das
Tagesbändchen von 7,14  auf 7,00 .

Die Umsatzsteuer  ist  zwingend  an  das  Finanzamt  Naumburg  abzuführen,  jedoch  hat  die
Stadtverwaltung einen  sogenannten  Vorsteuerabzug  aus  den  Rechnungen,  die  mit  dem
Kirschfest verbunden  sind.  Eine  genaue  Höhe  des  Vorsteuerabzuges  kann  erst  nach  dem
Kirschfest ermittelt  werden,  da  erst  dann  die  Rechnungen  vorliegen  und  mit  weiteren
Preissteigerungen auf Grund der hohen Inflation zu rechnen ist.

Im Jahr 2022 wurden 11.804 Tagesbändchen  zu je 6,00  und 10.364 5-Tagesbändchen zu
je 12,00  verkauft. Wenn man diese Verkaufszahlen auch für das Jahr 2023 annimmt, ergibt
sich Folgendes.

2023 Tagesbändchen 11.804 Stk. Netto 5,88 
19% Umsatzsteuer 1,12 
Brutto 7,00 

2023 11.804 Stk. x 5,88  = 69.407,52 
2022 11.804 Stk. x 6,00  = 70.824,00 
2023 Differenz / Mindereinnahme = - 1.416,48 
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2023 5-Tagesbändchen 10.364 Stk. Netto 12,61 
19% Umsatzsteuer   2,39 
Brutto 15,00 

2023 10.364 Stk. x 12,61  = 130.690,04 
2022 10.364 Stk. x 12,00  = 124.368,00 
2023 Differenz / Mehreinnahme =     6.322,04 

Durch den  Vorsteuerabzug  können  somit  gewisse  Kosten  wieder  zurückgeführt  werden,
sodass die volle Höhe der Umsatzsteuer nicht anzurechnen wäre, wobei die genau Höhe erst
nach der  Kalkulation  2023  feststehen  kann.  Doch  sind  auch  weitere  Preissteigerungen  zu
beachten, welche die gerundeten Beträge durchaus rechtfertigen.

In den  letzten  Jahren  erfolgte  zunächst  eine  recht  humane  Preissteigerung  und  damit
verbundene Kostenerhöhung  (Inflationsrate  2016  -  2020  im  Rahmen  von  0,5  % bis  1,8  %),
wodurch die Eintrittspreise stabil gehalten werden konnten. Im Jahr 2021 lag die Inflationsrate
in Deutschland  jedoch bei  3,1 % und im Jahr 2022 bei  ca. 8,4 %, so dass im Ergebnis eine
summierte Inflationrate der Jahre von 2015 bis 2022 von 18 % steht.

Die größten  Ausgabensteigerungen  sind  bei  den  Mietkosten  für  die  Toiletten
(2022: 12.955,53  ), Security  (2022:  22.194,88  ), Sanitätsdienst  (2022:  9.265,00  )
Bauzäune und  Absperrgitter  (2022:  3.356,40  ), Müllentsorgung  (2022:  4.420,31  ), Kosten
Betrieb Toiletten  (2022:  1.977,68  ) auszumachen.  Weiterhin  sind  bei  allen
Veranstaltungsformaten rund  um  das  Kirschfest  die  Bühnentechnik,  Strom,  Wasser-  und
Abwasserkosten, Künstler und GEMA-Gebühren nicht zu vernachlässigen.

Das Kirschfest  ist  für  die  Stadt  Naumburg  (Saale)  das  Heimatfest  für  die  gesamte
Bevölkerung, so  dass  es  kostenfreie  und  kostenpflichtige  Angebote  gibt.  Diesen  hohen
Anspruch möchte  die  Stadt  auch  weiterhin  behalten.  Ein  sogenanntes
5-Tagebändchen stand  2022  für  12,00  Euro  zum  Verkauf,  so  dass  ein  Tag  im  Schnitt
2,40 Euro  kostete.  Dem  gegenüber  kostete  ein  Tagesbändchen  6,00  Euro.  Dies  gilt  im
Vergleich zu lokalen Musikveranstaltungen oder ähnlichen größeren Festen in der Umgebung
als sehr günstig.

Die Verwaltung muss im freiwilligen Aufgabenbereich eine entsprechende Gegenfinanzierung
nachweisen können.  Da  eine  Neukalkulation  des  Gesamtkirschfestes  und  den  damit
erforderlichen Anpassungen der Eintrittsgebühren, aufgrund der Umsatzsteuer erst nach dem
Kirschfest 2023 stattfinden kann und im Frühjahr 2024 beschlossen werden soll, schlagen wir
dem Gemeinderat  zunächst  für  das  Jahr  2023  eine  Anpassung  um  auf  die  gerundeten
Beträge der Umsatzsteuer Beträge vor.

Im Ergebnis steht:

5-Tagesbändchen 2022: 12,00 Euro    2023: 15,00 Euro

1-Tagesbändchen 2022:   6,00 Euro 2023:   7,00 Euro

 

Armin Müller
Oberbürgermeister


